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Veröffentlichung auf der 
Homepage der Gemeinde 
Wolfertschwenden 

 Beschlussbuchauszug 

 
SITZUNG DES GEMEINDERATES AM 20.07.2023 
 
Die Behandlung der Tagesordnungspunkte war öffentlich. 
Von den 15 Mitgliedern des Gemeinderates waren 15 anwesend.  
Beschlussfähigkeit war gegeben. 
 

 
1. Genehmigung der öffentlichen Niederschrift vom 29.06.2023 
 
Beschluss: 
Das Sitzungsprotokoll vom 29.06.2023, öffentlicher Teil, wird genehmigt. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
2. Bauanträge 
 
2.1 Bauantrag: Errichtung einer Banner-Werbeanlage vor dem Gebäude Fl.Nr. 134/34, 

Gemarkung Wolfertschwenden (Mammut-Basecamp 1) 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag der Errichtung einer 
Banner-Werbeanlage vor dem Gebäude auf Fl.Nr. 134/34 Gemarkung Wolfertschwenden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet an 
der A 7 Nr. 2“ nur Werbeanlagen zulässig sind, die an der Stätte der Leistung errichtet werden. 
Fremdwerbung ist unzulässig. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 0 
 
 
2.2 Bauantrag: Gebäudebranding (Logos, Werbepylonen und Fahnen), Fl.Nr. 136/5, 

Gemarkung Wolfertschwenden (Bahnhofstr. 4) 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag zum Gebäudebranding 
(Logos, Werbepylonen und Fahnen) auf Fl.Nr. 136/5 Gemarkung Wolfertschwenden. Hinsichtlich 
der Lage von einzelnen Werbeanlagen, die nicht Bestandteil der Fassade sind, wird eine 
Befreiung von den Festsetzungen des entsprechenden Bebauungsplanes erteilt. Leuchtreklame 
ist auszuschließen. Außerdem sind nur Werbeanlagen zulässig, die an der Stätte der Leistung 
errichtet werden. Fremdwerbung ist unzulässig. Der Gemeinderat schlägt eine tägliche 
Beleuchtungsdauer von 6.00 bis 23.00 Uhr vor.   
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 12 
Nein-Stimmen: 3 
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3. Abschluss eines städtebaulichen Vertrags für den Bau einer Agri-PV-Anlage in 
Dietratried mit der Lechwerke AG 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Abschluss des als Anlage beigefügten städtebaulichen Vertrages 
mit der Lechwerke AG, 86150 Augsburg. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 0 
 

 
4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage“, 

Dietratried – Billigung Vorentwurf und Beschluss der Beteiligungsverfahren nach § 
3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Agri-PV-
Freiflächenanlage Dietratried“ (Stand der Planunterlagen: 20.07.2023) und beschließt die 
Durchführung der Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB (öffentliche 
Auslegung der Planunterlagen und Einholung der Stellungnahmen von Behörden und Trägern 
öffentlicher Belange). 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 0 
 

 
5. Bonussystem für verschiedene Heizsysteme im Baugebiet Dietratried – Antrag 

Gemeinderat Christoph Markert 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt ein gestaffeltes Bonussystem für „klimafreundliche Heizsysteme“ mit 
einer Rückerstattung von max. 5.000 € pro Bauplatz durch die Gemeinde im Baugebiet „Am 
Schützenheim – Erweiterung“ in Dietratried. 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine entsprechende Richtlinie dazu auszuarbeiten und dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 10 
Nein-Stimmen: 5 
 

 
6. Erlass einer Satzung (Neufassung) über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

den Besuch der gemeindlichen Kindertagesstätte Wolfertschwenden 
(Kindertagesstättengebührensatzung) 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für den Besuch der gemeindlichen Kindertagesstätte Wolfertschwenden 
(Kindertagesstättengebührensatzung). Die Satzung tritt mit Wirkung zum 01.09.2023 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der 
gemeindlichen Kindertagesstätte Wolfertschwenden (Kindertagesstättengebührensatzung) vom 
25.11.2021 außer Kraft. 
Die Verwaltung wird beauftragt künftig in einem Rhythmus von drei Jahren (nächstmalig zum 
01.09.2027) die Gebühren zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 1 
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7. Erlass einer Satzung (Neufassung) über die Erhebung von Benutzungsgebühren für  
den Besuch des gemeindlichen Kinderhorts der Gemeinde Wolfertschwenden 
(Kinderhortgebührensatzung) 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für den Besuch des gemeindlichen Kinderhort Wolfertschwenden 
(Kinderhortgebührensatzung). Die Satzung tritt mit Wirkung zum 01.09.2023 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch des gemeindlichen 
Kinderhort Wolfertschwenden (Kinderhortgebührensatzung) vom 25.11.2021 außer Kraft. 
Die Verwaltung wird beauftragt künftig in einem Rhythmus von drei Jahren (nächstmalig zum 
01.09.2027) die Gebühren zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 1 
 
 
8. Änderung der Richtlinien der Gemeinde Wolfertschwenden zur Förderung einer 

Photovoltaikanlage 
 
Beschluss: 
Die Richtlinien der Gemeinde Wolfertschwenden zur Förderung einer Photovoltaikanlage werden 
in Punkt 7.1 wie folgt gefasst: 
Die Maßnahmen sind zwei Jahre nach der voraussichtlichen Förderbewilligung (Datum des 
Bescheids) abzuschließen. Bei späterer Fertigstellung verfällt die Förderung.  
Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01.04.2022 in Kraft. 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 0 
 
 


